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Beschluss über die Durchführung von überbetrieblichen Unterweisungslehrgängen zur 
Anpassung an die technische Entwicklung im Handwerk und über die Zuständigkeit bei  
der Durchführung der überbetrieblichen Ausbildung der Lehrlinge auf der Grundlage von  
§ 106 Abs. 1 Nr. 10 der HwO im Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk sowie im 
Friseurhandwerk 
 
I. In das Verzeichnis der überbetrieblichen Unterweisungslehrgänge werden folgende Lehrgänge in 
der Grundstufe zum 01.01.2021 aufgenommen: 
 
1. Grundstufe 
 
Berufe Kursbezeichnung Kurs-

dauer 
Träger / Kursstätte 

    
Steinmetz- und 
Steinbildhauer- 
handwerk 
 
- Steinmetz/in und 
  Steinbildhauer/in 
  FR Steinmetzarbeiten   
  (11080-03) 
  FR Steinbildhauer- 
  arbeiten                     
  (11080-04) 
   

 
 
 
 
G-STEIN1/20 
Bearbeitung von Steinoberflächen 
von Hand  
 
 
 
G-STEIN2/20 
Bearbeitung von Werksteinen von 
Hand und mit druckluftbetriebenen 
Werkzeugen  
 
 
G-STEIN3/20 
Herstellen von Profilen  
 

 
 
 
 
40 h 
 
 
 
 
 
40 h 
 
 
 
 
 
80 h 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
HWK Braunschweig- 
Lüneburg- Stade 
BZ für das Steinmetz- 
und Bildhauerhand-
werk Königslutter 
 
HWK Braunschweig- 
Lüneburg- Stade 
BZ für das Steinmetz- 
und Bildhauerhand-
werk Königslutter 
 
HWK Braunschweig- 
Lüneburg- Stade 
BZ für das Steinmetz- 
und Bildhauerhand-
werk Königslutter 
 

Friseurhandwerk 
 
- Friseur/in (16380-00) 
 
   

 
 
G-FRI1/02M 
Einführung in die Kundenberatung  
 
G-FRI2/02M 
Herrenhaarschnitttechniken  
 
G-FRI3/02M 
Damenhaarschnitttechniken 
 
G-FRI4/02M 
Dauerwelltechniken  
 

 
 
40 h 
 
 
40 h 
 
 
40 h 
 
 
40 h 
 
 
 

 
 
BTZ 
der HWK zu Leipzig 
                 
BTZ 
der HWK zu Leipzig 
 
BTZ 
der HWK zu Leipzig 
                 
BTZ 
der HWK zu Leipzig 
 
 

  



V/STST HGF/  16.02.2021 

Genehmigungsvermerk: 
 
Der Beschluss der Vollversammlung der Handwerkskammer Halle (Saale) vom 19.11.2020 
„Beschluss über die Durchführung von überbetrieblichen Unterweisungslehrgängen zur 
Anpassung an die technische Entwicklung im Handwerk und über die Zuständigkeit bei  
der Durchführung der überbetrieblichen Ausbildung der Lehrlinge auf der Grundlage von  
§ 106 Abs. 1 Nr. 10 der HwO im Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk sowie im 

Friseurhandwerk“ wurde am 22.12.2020 durch das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und 
Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt gemäß § 106 II HwO genehmigt.  
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Dieser von der Vollversammlung der Handwerkskammer Halle (Saale) am  
19.11.2020 gefasste Beschluss wurde ausgefertigt und wird hiermit öffentlich 
bekanntgemacht. 
 
Halle, den 13.01.2021 
 
 
 
Keindorf                     Ass. Neumann 
Präsident                   Hauptgeschäftsführer 
 


